
 

       
Beschluss über die Feststellung des Wirtschaftsplanes des 

Eigenbetriebes Wasser- und Energieversorgung der Gemeinde 
Malsch für die Jahre 2023/2024 

 
Aufgrund von § 14 Abs. 3 des Eigenbetriebsgesetzes stellt der Gemeinderat 
am 25.04.2023 den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Wasser- und 
Energieversorgung der Gemeinde Malsch für das Wirtschaftsjahr  2023 und 
2024 mit folgenden Werten fest: 
 

§ 1 Erfolgsplan und Liquiditätsplan 
 

              2023            2024       

1.  Erfolgsplan 
1.1  Gesamtbetrag der Erträge      2.049.100 €        2.206.800 € 
1.2 Gesamtbetrag der Aufwendungen    2.181.600 €        2.239.600 € 
1.3 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag     - 132.500 €         -   32.800 € 
 
2. Liquiditätsplan 
2.1  Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit  1.785.000 €        1.952.000 € 
2.2   Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit  1.577.000 €        1.602.000 € 
2.3 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender 
 Geschäftstätigkeit          208.000 €           350.000 € 

2.4 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit      178.000 €           174.000 € 
2.5 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   2.051.000 €        2.616.000 € 
2.6 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus  
 Investitionstätigkeit                - 1.873.000 €     -  2.442.000 € 

2.7 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf         - 1.665.000 €     -  2.092.000 € 

2.8 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit   5.428.500 €        2.755.000 € 
2.9   Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit         475.000 €           670.000 € 
2.10 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus  

   Finanzierungstätigkeit            4.953.500 €        2.085.500 € 

2.11 Geplante Änderung Finanzierungsmittelbestands 
 zum Ende des Wirtschaftsjahres    3.288.500 €      -       6.500 € 

 
 



 

§ 2 Kreditermächtigung 
 
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen wird für Investitionen und 
Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf  
          2023  2024 
            3.893.500 €       2.210.000 € 
 
 

§ 3 Verpflichtungsermächtigung 
 

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, 
die künftige Wirtschaftsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitions-
förderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf       
          2023  2024 
               0 €            0 € 
 
 

§ 4 Kassenkredite 
          2023  2024 

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf       318.000 €            318.000 € 

festgesetzt. 
 

Ausgefertigt, 76316 Malsch, den 25.04.2023 
 
 
Markus Bechler 
Bürgermeister 


